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Anlage zu § 4

Ausbildungsrahmenplan für die Berufsausbildung
zum Mediengestalter Bild und Ton/zur Mediengestalterin Bild und Ton

Lfd.
Nr.

Teil des
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde
Fertigkeiten und Kenntnisse

Zeitliche Richt-
werte in Wochen

im Ausbil-
dungsjahr

1 2 3
1 2 3 4
1 Berufsbildung

(§ 3 Nr. 1)
a) Bedeutung des Ausbildungsvertrages,

insbesondere Abschluss, Dauer und Be-
endigung, erklären

b) gegenseitige Rechte und Pflichten aus
dem Ausbildungsvertrag nennen

c) Möglichkeiten der beruflichen Fortbil-
dung nennen

2 a) Aufbau und Aufgaben des ausbildenden
Betriebes erläutern

Aufbau und Organisation
des Ausbildungsbetriebes
(§ 3 Nr. 2) b) Grundfunktionen des ausbildenden Be-

triebes, wie Redaktion, Produktion,
Technik, Sendung, Vertrieb und Ver-
waltung, erklären

c) Beziehungen des ausbildenden Betrie-
bes und seiner Belegschaft zu Wirt-
schaftsorganisationen, Berufsvertretun-
gen und Gewerkschaften nennen

d) Grundlagen, Aufgaben und Arbeitsweise
der betriebsverfassungs- oder personal-
vertretungsrechtlichen Organe des aus-
bildenden Betriebes beschreiben

3 a) wesentliche Teile des Arbeitsvertrages
nennen

Arbeite- und Tarifrecht, Ar-
beitsschutz
(§ 3 Nr. 3) b) wesentliche Bestimmungen der für den

ausbildenden Betrieb geltenden Tarif-
verträge nennen

c) Aufgaben des betrieblichen Arbeits-
schutzes sowie der zuständigen Berufs-
genossenschaft und der Gewerbeauf-
sicht erläutern

d) wesentliche Bestimmungen der für den
ausbildenden Betrieb geltenden Arbeits-
schutzgesetze nennen

während
der gesamten
Ausbildung
zu vermitteln
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Lfd.
Nr.

Teil des
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde
Fertigkeiten und Kenntnisse

Zeitliche Richt-
werte in Wochen

im Ausbil-
dungsjahr

1 2 3
1 2 3 4
4 Arbeitssicherheit, Umwelt-

schutz und rationelle Ener-
gieverwendung
(§ 3 Nr. 4)

a) Unfall-, Gesundheits- und Brandgefah-
ren, die insbesondere von elektrischer
Energie, von elektromagnetischen
Strahlen, von Geräten und Anlagen, von
Arbeitsstoffen und von gefährlichen Ar-
beitsstellen ausgehen, feststellen und
Maßnahmen zu ihrer Vermeidung er-
greifen

b) wesentliche Bestimmungen und Sicher-
heitsvorschriften beim Arbeiten an und
mit elektrischen Betriebsmitteln und An-
lagen sowie sonstige berufsbezogene
Unfallverhütungsvorschriften und Si-
cherheitsvorschriften am Produktionsort
und in den Betriebsstätten beachten

c) arbeitsmedizinische und ergonomische
Regeln beachten

d) Verhaltensweisen bei Unfällen beschrei-
ben sowie Maßnahmen der Ersten Hilfe
einleiten

e) Verhaltensweisen bei Bränden beschrei-
ben sowie Brandschutzeinrichtungen
und Brandbekämpfungsgeräte bedienen

f) zur Vermeidung betriebsbedingter Um-
weltbelastungen im beruflichen Einwir-
kungsbereich beitragen sowie Möglich-
keiten der rationellen und umweltscho-
nenden Materialverwendung, insbeson-
dere durch Wiederverwendung und Ent-
sorgung von Werk- und Hilfsstoffen, nut-
zen

g) die im Ausbildungsbetrieb verwendeten
Energiearten nennen und Möglichkeiten
rationeller Energieverwendung im beruf-
lichen Einwirkungs- und Beobachtungs-
bereich anführen

während
der gesamten
Ausbildung
zu vermitteln

5 Planen von Arbeitsabläu-
fen; Zusammenarbeiten Im
Produktionsteam
(§ 3 Nr. 5)

a) Urheber-, Nutzungs- und Persönlich-
keitsrechte sowie Regelungen zum
Datenschutz beachten
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Lfd.
Nr.

Teil des
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde
Fertigkeiten und Kenntnisse

Zeitliche Richt-
werte in Wochen

im Ausbil-
dungsjahr

1 2 3
1 2 3 4

b) mit den an der Produktion Beteiligten
kommunizieren, insbesondere
aa) Informationen mündlich und schrift-

lich einholen, auswählen und wei-
tergeben

bb) Kommunikationseinrichtungen nut-
zen

cc) produktionstechnische Fachsprache
in deutsch und englisch anwenden

c) Zeitplan und Reihenfolge der Arbeits-
schritte für den eigenen Arbeitsbereich
festlegen

d) Anwendungssoftware, Insbesondere
Text-, Organisations- und Planungs-
software, anwenden

8

e) an der Vorbereitung von Produktionen
mitwirken, insbesondere
aa) Manuskripte, Exposès, Treatments,

Drehbücher und Storyboards hin-
sichtlich der technischen und ge-
stalterischen Umsetzung für den
jeweiligen Einsatzbereich auswer-
ten

bb) Informationen zwischen Produktion,
Technik und Programm austau-
schen und Absprachen treffen

cc) Redaktions- und Programmmitar-
beiter in Produktionsfragen beraten

f) Produktionsablauf nach inhaltlichen,
gestalterischen und wirtschaftlichen
Vorgaben mit den Beteiligten abstim-
men, insbesondere
aa) Arbeitstechniken und Arbeitsab-

läufe unter Beachtung inhaltlicher
Vorgaben sowie von Terminen und
Kosten abstimmen

bb) Zeitplan und Reihenfolge der Ar-
beitsschritte unter Beachtung der
Terminvorgaben festlegen

cc) Bild-, Ton- und Datenträger unter
Beachtung ihrer Eigenschaften und
der gestellten Anforderungen aus-
wählen; Geräte und Verbrauchs-
materialien termingerecht bereit-
stellen

10
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Nr.

Teil des
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde
Fertigkeiten und Kenntnisse

Zeitliche Richt-
werte in Wochen

im Ausbil-
dungsjahr

1 2 3
1 2 3 4
6 a) technische Zeichnungen und Schal-

tungsunterlagen, Insbesondere Block-
schaltbilder und Anschlusspläne, lesen
sowie Skizzen anfertigen

Einrichten und Prüfen von
Geräten und Anlagen
(§ 3 Nr. 6)

b) Werkzeuge und Hilfsmittel auswählen,
bereitstellen, pflegen und auf Funkti-
onsfähigkeit prüfen

c) Stromversorgung und Energievertei-
lung in bezug auf die Leistungsauf-
nahme der anzuschließenden Verbrau-
cher beurteilen sowie Geräte unter Be-
achtung der Anschlussvorschriften und
der Schutzmaßnahmen mit Strom ver-
sorgen

d) Signale durch Sicht- und Hörprüfung
sowie mit Betriebsmesseinrichtungen
prüfen

6

e) Rechner einrichten, insbesondere
aa) Software einschließlich der Be-

triebssysteme zusammenstellen
und laden

bb) Bearbeitungssoftware konfigurieren
und Bedienoberflächen einrichten

12

f) Software- und Gerätebeschreibungen in
deutscher und englischer Sprache aus-
werten

g) Geräte unter Beachtung der Schnittstel-
lenbedingungen nach Schaltungsunter-
lagen verbinden sowie an interne und
externe Netze unter Beachtung der An-
schlussvorschriften anschließen; Ge-
samtfunktion prüfen, Störungen fest-
stellen und Fehler beschreiben

h) Fehler In Geräten und Anlagenteilen
eingrenzen und durch Austausch fehler-
hafter Einheiten beheben; Maßnahmen
zur Störungsbeseitigung einleiten

14

i) terrestrische und Satelliten-
Übertragungseinrichtungen aufbauen
und einrichten

2
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Nr.

Teil des
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde
Fertigkeiten und Kenntnisse

Zeitliche Richt-
werte in Wochen

im Ausbil-
dungsjahr

1 2 3
1 2 3 4
7 Herstellen von Bild- und

Tonaufnahmen
(§ 3 Nr. 7)

a) bild- und tontechnische Geräte, insbe-
sondere Kameras, Beleuchtungsgeräte,
Mikrofone sowie Bild- und Tonregiege-
räte, aufbauen, anschließen und in Be-
trieb nehmen

10

b) bild- und tontechnische Geräte im Studio
und bei auswärtigen Produktionen nach
redaktionellen Vorgaben und gestalteri-
schen Gesichtspunkten einrichten, ins-
besondere
aa) Kamerastandpunkte festlegen
bb) Situationen ausleuchten, insbeson-

dere mit Reportagelicht, Handlicht
und Aufhellern

cc) Mikrofone auswählen und positionie-
ren sowie Ton angeln dd) Bild- und
Tonregiegeräte einschließlich Ef-
fektgeräten, Schriftgeräten und Mo-
nitoren zusammenschalten

8

c) Ton nach redaktionellen Vorgaben und
gestalterischen Gesichtspunkten aus-
steuern, mischen und aufnehmen

d) Bildaufnahmen nach redaktionellen Vor-
gaben und gestalterischen Gesichts-
punkten durchführen

12

8 Aufbereiten und Prüfen von
Bild- und Tonmaterial
(§ 3 Nr. 8)

a) Bild- und Tonmaterial auf technische
Fehler und inhaltliche Vollständigkeit
prüfen sowie Ergebnisse dokumentieren

b) Bild- und Tonaufnahmen überspielen,
Norm- und Formatwandlungen durchfüh-
ren

c) Bildaufnahmen farbkorrigieren

10

d) Ton- und Bildaufzeichnungen abhören,
sichten und verwalten

e) Listen zur Wahrung der Urheber-, Nut-
zungs- und Persönlichkeitsrechte
erstellen

4

f) Ton- und Bildbeiträge in Archiven sowie
in Datenbanken recherchieren 3
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Nr.

Teil des
Ausbildungsberufsbildes

Zu vermittelnde
Fertigkeiten und Kenntnisse

Zeitliche Richt-
werte in Wochen

im Ausbil-
dungsjahr

1 2 3
1 2 3 4

g) Töne, insbesondere Atmosphären, Ein-
zelgeräusche, Musik- und Sprachauf-
nahmen, bereitstellen

h) Bildbestandteile, Insbesondere Grafiken,
Schriften, Standbilder und Klammerteile,
bereitstellen

4

9 a) Geräte und Leitungen nach Produkti-
onsanforderungen auswählen, aufbauen
und einrichten

6
Bearbeiten von Bild- und
Tonaufnahmen
(§ 3 Nr. 9)

b) Bild und Ton nach redaktionellen Vorga-
ben und gestalterischen Gesichtspunk-
ten, insbesondere unter Einsatz von di-
gitalen nichtlinearen Schnittsystemen,
montieren

c) Bild unter Einsatz von Grafikelementen,
Schriften, Animationen und Effekten
nachbearbeiten

d) bildbezogenen Ton nachbearbeiten,
Klang korrigieren und Effekte einsetzen

8 10

e) Sprachaufnahmen und Tonmischungen
nach gestalterischen Gesichtspunkten
durchführen

f) Tonproduktionen nach redaktionellen
und gestalterischen Vorgaben bearbei-
ten

8

10 a) Bildmischgerät belegen und bedienen 4Durchführen der Bildmi-
schung
(§ 3 Nr. 10)

b) Bildmischgerät nach Produktionsvorga-
ben einrichten 2

c) Zuspielungen, insbesondere Effekte und
Schriften, Schnittfolgen und Bildüber-
gänge unter Beachtung der Kamerafüh-
rung nach redaktionellen Vorgaben und
gestalterischen Gesichtspunkten ausfüh-
ren

d) zeitliche Abläufe zur Einhaltung der vor-
gegebenen Sende- und Aufnahmezeit
kontrollieren und anpassen

8
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Nr.
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Zu vermittelnde
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dungsjahr

1 2 3
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11 Wiedergeben von AV-
Produktionen
(§ 3 Nr. 11)

a) Beschallungseinrichtungen einschließ-
lich Effektgeräten anschließen und in
Betrieb nehmen

b) Bildprojektion durchführen

4

c) AV-Produktionen, insbesondere unter
Live-Bedingungen, entsprechend einem
Ablaufplan, redaktionellen Vorgaben und
gestalterischen Gesichtspunkten reali-
sieren

3
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